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Verlautbarungsblatt  

der 
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Gemäß § 32 des AMA-Gesetzes 1992 (BGBl. Nr. 376/1992 i. d. g. F.) 
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I N H A L T  

 

Kundmachung von Verordnungen der Organe der AMA 

 

 

14. Verordnung des Verwaltungsrates der Marktordnungsstelle Agrarmarkt Austria 

(AMA) über die Aufbringung und Entrichtung von Beiträgen zur Förderung des 

Agrarmarketings sowie den Voraussetzungen und näheren Bedingungen, unter 

denen von der Beitragsentrichtung abgesehen werden kann  

(AMA-BeitragsV 2023) 
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Nr. 14. 

Verordnung des Verwaltungsrates der Marktordnungsstelle Agrarmarkt Austria 

(AMA) über die Aufbringung und Entrichtung von Beiträgen zur Förderung des 

Agrarmarketings sowie den Voraussetzungen und näheren Bedingungen, unter 

denen von der Beitragsentrichtung abgesehen werden kann  

(AMA-BeitragsV 2023) 

 

 

Gemäß §§ 21d, 21f und 21g des AMA-Gesetzes 1992, BGBl. Nr. 376/1992, zuletzt geän-

dert durch BGBl. I Nr. 209/2022, wird verordnet: 

 

 

Milch 

§ 1. (1) Bei der Übernahme von Milch ist nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen ein 

Agrarmarketingbeitrag (im folgenden Beitrag genannt) zu entrichten. 

 

(2) Auf eingeführte Waren mit Ursprung im Ausland werden keine Beiträge erhoben, wenn 

vom Beitragsschuldner der Ursprung im Ausland nachgewiesen wird. 

 

(3) Der Beitrag beträgt EUR 2,20 je t übernommener Milch. Bei aliquoter Mengenanliefe-

rung erfolgt die Berechnung auf Grundlage der Bezugsgröße kg. Das Berechnungsergeb-

nis ist kaufmännisch auf die zweite Kommastelle zu runden. 

 

(4) Beitragsschuldner ist der Milchübernehmer, wobei der Transporteur nur beitragspflich-

tig ist, wenn der Erstankäufer nicht als Beitragsschuldner agiert. 

 

(5) Die Beitragsschuld entsteht im Zeitpunkt der Übernahme der Milch durch den Beitrags-

schuldner. 

 

(6) Der Beitrag ist spätestens am letzten Tag des zweiten Monats nach der Entstehung an 

die AMA zu entrichten. 
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(7) Wenn der Beitragsschuldner der AMA glaubhaft macht, dass im Jahresdurchschnitt der 

zu entrichtende Beitrag geringer als EUR 400,-- ist, kann die AMA eine Entrichtung für je-

weils drei Kalendermonate genehmigen oder verfügen. Die abweichende Entrichtungsform 

ist zu widerrufen, wenn die Beitragsschuld in drei aufeinanderfolgenden Monaten jeweils 

mehr als EUR 400,-- beträgt oder wenn die Einbringlichkeit gefährdet erscheint. 

 

(8) Der Beitragsschuldner hat bis zu dem in Abs. 6 oder 7 genannten Termin unter Ver-

wendung eines hiefür von der AMA aufgelegten Vordrucks eine Beitragserklärung einzu-

reichen, in der er den zu entrichtenden Beitrag selbst zu berechnen hat. Die Durchführung 

der Monatsmeldung gemäß § 8 Abs. 1 Z 1 und 8 Agrarmarkttransparenzverordnung, 

BGBl. II Nr. 312/2021, gilt als Einreichung der Beitragserklärung. 

 

(9) Der Beitragsschuldner hat zur Feststellung des Beitrags und der Grundlagen seiner 

Berechnung geeignete Aufzeichnungen zu führen, die mindestens zu enthalten haben: 

1. Tag, Monat und Jahr des Entstehens der Beitragsschuld, 

2. Art und Menge der übernommenen Erzeugnisse und 

3. Name und Anschrift des Beitragsschuldners. 

 

(10) Die AMA ist, ermächtigt, zur Überprüfung der Einhaltung der Bestimmungen durch 

ihre Organe oder die von ihr beauftragten Sachverständigen im gesamten Bundesgebiet 

die in Betracht kommenden Wirtschaftsräume, Betriebsflächen, Transportmittel und Auf-

zeichnungen zu überprüfen sowie von den Beitragsschuldnern Berichte und Nachweise zu 

fordern. Insbesondere 

1. ist Zutritt zu allen Wirtschaftsräumen, Betriebsflächen und Transportmitteln zu gewäh-

ren, die der Haltung, Bewirtschaftung oder Aufbewahrung der in Abs. 1 genannten Er-

zeugnisse dienen oder dienen können, 

2. ist Auskunft über einschlägige Betriebsvorgänge zu geben, 

3. sind auf Verlangen vorhandene einschlägige Aufzeichnungen und Unterlagen, aus de-

nen sich insbesondere die Menge der in Abs. 1 genannten Erzeugnisse ergibt, vorzule-

gen und ist in diese Einsicht zu gewähren und 
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4. sind auf Verlangen vorhandene einschlägige Betriebseinrichtungen kostenlos zur Verfü-

gung zu stellen, um eine Überprüfung abwickeln zu können. 

 

 

Rinder, zum Schlachten bestimmt 

§ 2. (1) Bei der Schlachtung von Rindern ist nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen 

ein Agrarmarketingbeitrag (im folgenden Beitrag genannt) zu entrichten. 

 

(2) Auf eingeführte Waren mit Ursprung im Ausland werden keine Beiträge erhoben, wenn 

vom Beitragsschuldner der Ursprung im Ausland nachgewiesen wird. 

 

(3) Der Beitrag beträgt EUR 2,70 je Stück geschlachtetem Rind. 

 

(4) Beitragsschuldner ist der Inhaber des Betriebs, in dem die der Untersuchungspflicht 

nach dem Lebensmittelsicherheits- und Verbraucherschutzgesetz – LMSVG, BGBl. I Nr. 

13/2006, zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 289/2022, unterliegenden Tiere geschlachtet 

werden und monatlich jeweils mehr als fünf Tiere geschlachtet werden. 

 

(5) Die Beitragsschuld entsteht im Zeitpunkt der Schlachtung. 

 

(6) Keine Beitragsschuld entsteht: 

1. bei Hausschlachtungen, wenn das Fleisch ausschließlich für den eigenen Verbrauch 

bestimmt ist und 

2. bei Schlachtungen im Rahmen eines Lehrbetriebes zur Wissensvermittlung bzw. für 

Forschungszwecke. 

 

(7) Der Beitrag ist spätestens am letzten Tag des der Entstehung folgenden Kalendermo-

nats an die AMA zu entrichten. 
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(8) Wenn der Beitragsschuldner der AMA glaubhaft macht, dass im Jahresdurchschnitt der 

zu entrichtende Beitrag geringer als EUR 400,-- ist, kann die AMA eine Entrichtung für je-

weils drei Kalendermonate genehmigen oder verfügen. Die abweichende Entrichtungsform 

ist zu widerrufen, wenn die Beitragsschuld in drei aufeinanderfolgenden Monaten jeweils 

mehr als EUR 400,-- beträgt oder wenn die Einbringlichkeit gefährdet erscheint. 

 

(9) Der Beitragsschuldner hat bis zu dem in Abs. 7 oder 8 genannten Termin unter Ver-

wendung eines hiefür von der AMA aufgelegten Vordrucks eine Beitragserklärung einzu-

reichen, in der er den zu entrichtenden Beitrag selbst zu berechnen hat. 

 

(10) Der Beitragsschuldner hat zur Feststellung des Beitrags und der Grundlagen seiner 

Berechnung geeignete Aufzeichnungen zu führen, die mindestens zu enthalten haben: 

1. Tag, Monat und Jahr des Entstehens der Beitragsschuld, 

2. Anzahl der geschlachteten Tiere und 

3. Name und Anschrift des Beitragsschuldners. 

 

(11) Die AMA ist, ermächtigt, zur Überprüfung der Einhaltung der Bestimmungen durch 

ihre Organe oder die von ihr beauftragten Sachverständigen im gesamten Bundesgebiet 

die in Betracht kommenden Wirtschaftsräume, Betriebsflächen, Transportmittel und Auf-

zeichnungen zu überprüfen sowie von den Beitragsschuldnern Berichte und Nachweise zu 

fordern. Insbesondere 

1. ist Zutritt zu allen Wirtschaftsräumen, Betriebsflächen und Transportmitteln zu gewäh-

ren, die der Haltung, Bewirtschaftung oder Aufbewahrung der in Abs. 1 genannten Er-

zeugnisse dienen oder dienen können, 

2. ist Auskunft über einschlägige Betriebsvorgänge zu geben, 

3. sind auf Verlangen vorhandene einschlägige Aufzeichnungen und Unterlagen, aus de-

nen sich insbesondere die Menge der in Abs. 1 genannten Erzeugnisse und die Anzahl 

der Schlachtungen ergibt, vorzulegen und ist in diese Einsicht zu gewähren und 

4. sind auf Verlangen vorhandene einschlägige Betriebseinrichtungen kostenlos zur Verfü-

gung zu stellen, um eine Überprüfung abwickeln zu können. 
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Kälber, zum Schlachten bestimmt 

§ 3. (1) Bei der Schlachtung von Kälbern ist nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen 

ein Agrarmarketingbeitrag (im folgenden Beitrag genannt) zu entrichten. 

 

(2) Auf eingeführte Waren mit Ursprung im Ausland werden keine Beiträge erhoben, wenn 

vom Beitragsschuldner der Ursprung im Ausland nachgewiesen wird. 

 

(3) Der Beitrag beträgt EUR 1,10 je Stück geschlachtetem Kalb. 

 

(4) Beitragsschuldner ist der Inhaber des Betriebs, in dem die der Untersuchungspflicht 

nach dem Lebensmittelsicherheits- und Verbraucherschutzgesetz – LMSVG, BGBl. I Nr. 

13/2006, zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 289/2022, unterliegenden Tiere geschlachtet 

werden und monatlich jeweils mehr als fünf Tiere geschlachtet werden. 

 

(5) Die Beitragsschuld entsteht im Zeitpunkt der Schlachtung. 

 

(6) Keine Beitragsschuld entsteht: 

1. bei Hausschlachtungen, wenn das Fleisch ausschließlich für den eigenen Verbrauch 

bestimmt ist und 

2. bei Schlachtungen im Rahmen eines Lehrbetriebes zur Wissensvermittlung bzw. für 

Forschungszwecke. 

 

(7) Der Beitrag ist spätestens am letzten Tag des der Entstehung folgenden Kalendermo-

nats an die AMA zu entrichten. 

 

(8) Wenn der Beitragsschuldner der AMA glaubhaft macht, dass im Jahresdurchschnitt der 

zu entrichtende Beitrag geringer als EUR 400,-- ist, kann die AMA eine Entrichtung für je-

weils drei Kalendermonate genehmigen oder verfügen. Die abweichende Entrichtungsform 

ist zu widerrufen, wenn die Beitragsschuld in drei aufeinanderfolgenden Monaten jeweils 

mehr als EUR 400,-- beträgt oder wenn die Einbringlichkeit gefährdet erscheint. 
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(9) Der Beitragsschuldner hat bis zu dem in Abs. 7 oder 8 genannten Termin unter Ver-

wendung eines hiefür von der AMA aufgelegten Vordrucks eine Beitragserklärung einzu-

reichen, in der er den zu entrichtenden Beitrag selbst zu berechnen hat. 

 

(10) Der Beitragsschuldner hat zur Feststellung des Beitrags und der Grundlagen seiner 

Berechnung geeignete Aufzeichnungen zu führen, die mindestens zu enthalten haben: 

1. Tag, Monat und Jahr des Entstehens der Beitragsschuld, 

2. Anzahl der geschlachteten Tiere und 

3. Name und Anschrift des Beitragsschuldners. 

 

(11) Die AMA ist ermächtigt, zur Überprüfung der Einhaltung der Bestimmungen durch ihre 

Organe oder die von ihr beauftragten Sachverständigen im gesamten Bundesgebiet die in 

Betracht kommenden Wirtschaftsräume, Betriebsflächen, Transportmittel und Aufzeich-

nungen zu überprüfen sowie von den Beitragsschuldnern Berichte und Nachweise zu for-

dern. Insbesondere 

1. ist Zutritt zu allen Wirtschaftsräumen, Betriebsflächen und Transportmitteln zu gewäh-

ren, die der Haltung, Bewirtschaftung oder Aufbewahrung der in Abs. 1 genannten Er-

zeugnisse dienen oder dienen können, 

2. ist Auskunft über einschlägige Betriebsvorgänge zu geben, 

3. sind auf Verlangen vorhandene einschlägige Aufzeichnungen und Unterlagen, aus de-

nen sich insbesondere die Menge der in Abs. 1 genannten Erzeugnisse und die Anzahl 

der Schlachtungen ergibt, vorzulegen und ist in diese Einsicht zu gewähren und 

4. sind auf Verlangen vorhandene einschlägige Betriebseinrichtungen kostenlos zur Verfü-

gung zu stellen, um eine Überprüfung abwickeln zu können. 

 

 

Schweine, zum Schlachten bestimmt 

§ 4. (1) Bei der Schlachtung von Schweinen ist nach Maßgabe der folgenden Bestimmun-

gen ein Agrarmarketingbeitrag (im folgenden Beitrag genannt) zu entrichten. 
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(2) Auf eingeführte Waren mit Ursprung im Ausland werden keine Beiträge erhoben, wenn 

vom Beitragsschuldner der Ursprung im Ausland nachgewiesen wird. 

 

(3) Der Beitrag beträgt EUR 0,75 je Stück geschlachtetem Schwein. 

 

(4) Beitragsschuldner ist der Inhaber des Betriebs, in dem die der Untersuchungspflicht 

nach dem Lebensmittelsicherheits- und Verbraucherschutzgesetz – LMSVG, BGBl. I Nr. 

13/2006, zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 289/2022, unterliegenden Tiere geschlachtet 

werden und monatlich jeweils mehr als fünf Tiere geschlachtet werden. 

 

(5) Die Beitragsschuld entsteht im Zeitpunkt der Schlachtung. 

 

(6) Keine Beitragsschuld entsteht: 

1. bei Hausschlachtungen, wenn das Fleisch ausschließlich für den eigenen Verbrauch 

bestimmt ist und 

2. bei Schlachtungen im Rahmen eines Lehrbetriebes zur Wissensvermittlung bzw. für 

Forschungszwecke. 

 

(7) Der Beitrag ist spätestens am letzten Tag des der Entstehung folgenden Kalendermo-

nats an die AMA zu entrichten. 

 

(8) Wenn der Beitragsschuldner der AMA glaubhaft macht, dass im Jahresdurchschnitt der 

zu entrichtende Beitrag geringer als EUR 400,-- ist, kann die AMA eine Entrichtung für je-

weils drei Kalendermonate genehmigen oder verfügen. Die abweichende Entrichtungsform 

ist zu widerrufen, wenn die Beitragsschuld in drei aufeinanderfolgenden Monaten jeweils 

mehr als EUR 400,-- beträgt oder wenn die Einbringlichkeit gefährdet erscheint. 

 

(9) Der Beitragsschuldner hat bis zu dem in Abs. 7 oder 8 genannten Termin unter Ver-

wendung eines hiefür von der AMA aufgelegten Vordrucks eine Beitragserklärung einzu-

reichen, in der er den zu entrichtenden Beitrag selbst zu berechnen hat. 
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(10) Der Beitragsschuldner hat zur Feststellung des Beitrags und der Grundlagen seiner 

Berechnung geeignete Aufzeichnungen zu führen, die mindestens zu enthalten haben: 

1. Tag, Monat und Jahr des Entstehens der Beitragsschuld, 

2. Anzahl der geschlachteten Tiere und 

3. Name und Anschrift des Beitragsschuldners. 

 

(11) Die AMA ist ermächtigt, zur Überprüfung der Einhaltung der Bestimmungen durch ihre 

Organe oder die von ihr beauftragten Sachverständigen im gesamten Bundesgebiet die in 

Betracht kommenden Wirtschaftsräume, Betriebsflächen, Transportmittel und Aufzeich-

nungen zu überprüfen sowie von den Beitragsschuldnern Berichte und Nachweise zu for-

dern. Insbesondere 

1. ist Zutritt zu allen Wirtschaftsräumen, Betriebsflächen und Transportmitteln zu gewäh-

ren, die der Haltung, Bewirtschaftung oder Aufbewahrung der in Abs. 1 genannten Er-

zeugnisse dienen oder dienen können, 

2. ist Auskunft über einschlägige Betriebsvorgänge zu geben, 

3. sind auf Verlangen vorhandene einschlägige Aufzeichnungen und Unterlagen, aus de-

nen sich insbesondere die Menge der in Abs. 1 genannten Erzeugnisse und die Anzahl 

der Schlachtungen ergibt, vorzulegen und ist in diese Einsicht zu gewähren und 

4. sind auf Verlangen vorhandene einschlägige Betriebseinrichtungen kostenlos zur Verfü-

gung zu stellen, um eine Überprüfung abwickeln zu können.  

 

 

Schlachtgeflügel 

§ 5. (1) Bei der Schlachtung von Schlachtgeflügel ist nach Maßgabe der folgenden Best-

immungen ein Agrarmarketingbeitrag (im folgenden Beitrag genannt) zu entrichten. 

 

(2) Auf eingeführte Waren mit Ursprung im Ausland werden keine Beiträge erhoben, wenn 

vom Beitragsschuldner der Ursprung im Ausland nachgewiesen wird. 
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(3) Der Beitrag beträgt EUR 0,60 je 100 kg Schlachtgewicht. Bei aliquoten Schlachtzahlen 

erfolgt die Berechnung auf Grundlage der Bezugsgröße kg. Das Berechnungsergebnis ist 

kaufmännisch auf die zweite Kommastelle zu runden. 

 

(4) Beitragsschuldner ist der Inhaber der Geflügelschlächterei, sofern jährlich mindestens 

5 000 Tiere geschlachtet werden. 

 

(5) Die Beitragsschuld entsteht im Zeitpunkt der Schlachtung. 

 

(6) Keine Beitragsschuld entsteht: 

1. bei Schlachtungen von Suppenhühnern, Bruderhähnen, Enten und Gänsen, 

2. bei Hausschlachtungen, wenn das Fleisch ausschließlich für den eigenen Verbrauch 

bestimmt ist und 

3. bei Schlachtungen im Rahmen eines Lehrbetriebes zur Wissensvermittlung bzw. für 

Forschungszwecke. 

 

(7) Der Beitrag ist spätestens am letzten Tag des der Entstehung folgenden Kalendermo-

nats an die AMA zu entrichten. 

 

(8) Wenn der Beitragsschuldner der AMA glaubhaft macht, dass im Jahresdurchschnitt der 

zu entrichtende Beitrag geringer als EUR 400,-- ist, kann die AMA eine Entrichtung für je-

weils drei Kalendermonate genehmigen oder verfügen. Die abweichende Entrichtungsform 

ist zu widerrufen, wenn die Beitragsschuld in drei aufeinanderfolgenden Monaten jeweils 

mehr als EUR 400,-- beträgt oder wenn die Einbringlichkeit gefährdet erscheint. 

 

(9) Der Beitragsschuldner hat bis zu dem in Abs. 7 oder 8 genannten Termin unter Ver-

wendung eines hiefür von der AMA aufgelegten Vordrucks eine Beitragserklärung einzu-

reichen, in der er den zu entrichtenden Beitrag selbst zu berechnen hat. 
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(10) Der Beitragsschuldner hat zur Feststellung des Beitrags und der Grundlagen seiner 

Berechnung geeignete Aufzeichnungen zu führen, die mindestens zu enthalten haben: 

1. Tag, Monat und Jahr des Entstehens der Beitragsschuld, 

2. Anzahl der geschlachteten Tiere und 

3. Name und Anschrift des Beitragsschuldners. 

 

(11) Die AMA ist ermächtigt, zur Überprüfung der Einhaltung der Bestimmungen durch ihre 

Organe oder die von ihr beauftragten Sachverständigen im gesamten Bundesgebiet die in 

Betracht kommenden Wirtschaftsräume, Betriebsflächen, Transportmittel und Aufzeich-

nungen zu überprüfen sowie von den Beitragsschuldnern Berichte und Nachweise zu for-

dern. Insbesondere 

1. ist Zutritt zu allen Wirtschaftsräumen, Betriebsflächen und Transportmitteln zu gewäh-

ren, die der Haltung, Bewirtschaftung oder Aufbewahrung der in Abs. 1 genannten Er-

zeugnisse dienen oder dienen können, 

2. ist Auskunft über einschlägige Betriebsvorgänge zu geben, 

3. sind auf Verlangen vorhandene einschlägige Aufzeichnungen und Unterlagen, aus de-

nen sich insbesondere die Menge der in Abs. 1 genannten Erzeugnisse und die Anzahl 

der Schlachtungen ergibt, vorzulegen und ist in diese Einsicht zu gewähren und 

4. sind auf Verlangen vorhandene einschlägige Betriebseinrichtungen kostenlos zur Verfü-

gung zu stellen, um eine Überprüfung abwickeln zu können. 

 

 

Legehennen 

§ 6. (1) Bei der Haltung von Legehennen zur Erzeugung von Hühnereiern ist nach Maß-

gabe der folgenden Bestimmungen ein Agrarmarketingbeitrag (im folgenden Beitrag ge-

nannt) zu entrichten. 

 

(2) Der Beitrag beträgt EUR 3,75 je 100 Stück Legehennen. Bei aliquoten Haltungszahlen 

erfolgt die Berechnung auf Grundlage der Bezugsgröße Stück. Das Berechnungsergebnis 

ist kaufmännisch auf die zweite Kommastelle zu runden. 
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(3) Beitragsschuldner ist der Inhaber des Betriebs, der laut Legehennenregister mindes-

tens 350 Legehennenplätze hat. 

 

(4) Die Beitragsschuld entsteht jeweils am 1. Jänner, 1. April, 1. Juli, 1. Oktober für die laut 

Legehennenregister zum jeweiligen Stichtag bestehenden Legehennenplätze. 

 

(5) Keine Beitragsschuld entsteht, wenn im Kalenderquartal durchgehend zur Gänze aus-

gestallt wurde. 

 

(6) Der Beitrag ist spätestens am letzten Tag des der Entstehung folgenden Kalendermo-

nats an die AMA zu entrichten. 

 

(7) Die Übermittlung der Anzahl der behördlich festgelegten Legehennenplätze nach § 40 

Abs. 8 in Verbindung mit § 21g Abs. 1a Z 2 AMA-Gesetz 1992, BGBl. Nr. 376/1992, zu-

letzt geändert durch BGBl. I Nr. xxx/2022, gilt als Einreichung der Beitragserklärung. 

 

(8) Der Beitragsschuldner hat zur Feststellung des Beitrags und der Grundlagen seiner 

Berechnung geeignete Aufzeichnungen zu führen, die mindestens zu enthalten haben: 

1. Tag, Monat und Jahr des Entstehens der Beitragsschuld, 

2. Anzahl der gehaltenen Legehennen, 

3. behördlich festgelegte Anzahl der Legehennenplätze laut Legehennenregister und 

4. Name und Anschrift des Beitragsschuldners. 

 

(9) Die AMA ist ermächtigt, zur Überprüfung der Einhaltung der Bestimmungen durch ihre 

Organe oder die von ihr beauftragten Sachverständigen im gesamten Bundesgebiet die in 

Betracht kommenden Wirtschaftsräume, Betriebsflächen, Transportmittel und Aufzeich-

nungen zu überprüfen sowie von den Beitragsschuldnern Berichte und Nachweise zu for-

dern. Insbesondere 

1. ist Zutritt zu allen Wirtschaftsräumen, Betriebsflächen und Transportmitteln zu gewäh-

ren, die der Haltung, Bewirtschaftung oder Aufbewahrung der in Abs. 1 genannten Er-

zeugnisse dienen oder dienen können, 
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2. ist Auskunft über einschlägige Betriebsvorgänge zu geben, 

3. sind auf Verlangen vorhandene einschlägige Aufzeichnungen und Unterlagen, aus de-

nen sich insbesondere die Menge der in Abs. 1 genannten Erzeugnisse und die Anzahl 

der Legehennen ergibt, vorzulegen und ist in diese Einsicht zu gewähren und 

4. sind auf Verlangen vorhandene einschlägige Betriebseinrichtungen kostenlos zur Verfü-

gung zu stellen, um eine Überprüfung abwickeln zu können. 

 

 

Personenbezogene Bezeichnungen 

§ 7. Alle in dieser Verordnung verwendeten personenbezogenen Bezeichnungen gelten 

gleichermaßen für Personen aller Geschlechter. 

 

 

Schlussbestimmungen 

§ 8. (1) Diese Verordnung tritt mit 1. Jänner 2023 in Kraft. 

 

(2) Die Verordnung des Verwaltungsrates der Marktordnungsstelle Agrarmarkt Austria 

(AMA) über die Aufbringung und Entrichtung von Beiträgen zur Förderung des Agrarmar-

ketings sowie den Voraussetzungen und näheren Bedingungen, unter denen von der Bei-

tragsentrichtung abgesehen werden kann (AMA-BeitragsV 2015), Nr. 7/2014 im Verlautba-

rungsblatt der AMA vom 22. Dezember 2014, tritt mit Ablauf des 31. Dezember 2022 au-

ßer Kraft. Sie ist weiterhin auf Sachverhalte, die sich bis 31. Dezember 2022 verwirklicht 

haben, anwendbar. 

 

Der Vorsitzende des Verwaltungsrates 

Präs. Rupert Quehenberger



I M P R E S S U M  
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Diese Verlautbarung ist auf der Webseite  

der Agrarmarkt Austria (www.ama.at) im Internet verfügbar. 

 

Impressum 

Informationen gemäß § 5 E-Commerce Gesetz und Offenlegung gemäß § 25 Medienge-

setz 

 

Agrarmarkt Austria 

Dresdner Straße 70 

1200 Wien 

UID-Nr.: ATU16305503 

Telefon: +43 50 3151 - 0 

Fax: +43 50 3151 - 299 

E-Mail: office@ama.gv.at  

 

Vertretungsbefugt:  

 Dr. Richard Leutner, Vorstandsmitglied für den Geschäftsbereich I 

 Dipl.-Ing. Günter Griesmayr, Vorstandsvorsitzender und Vorstandsmitglied für den 

Geschäftsbereich II 

 

Die Agrarmarkt Austria ist eine gemäß § 2 AMA-Gesetz 1992, BGBl. Nr. 376/1992, einge-

richtete juristische Person öffentlichen Rechts, deren Aufgaben im § 3 leg. cit. genannt 

sind. Sie unterliegt gemäß § 25 leg. cit. der Aufsicht des gemäß Bundesministeriengesetz 

1986, BGBl. Nr. 76/1986, für den Bereich Landwirtschaft zuständigen Bundesministers. 

 

Im Sinne des Gleichheitsgrundsatzes haben die Ausführungen in gleicher Weise für alle 

Geschlechter Geltung.  

 

http://www.ama.at/

